
S t a d t  E s s e n  


Stadtvermessungsamt 


Begründung + 
zum Bebauungsplan 

I. Räumlicher Geltungsbereich 


11. Allgemeines 


111. Bodenordnungsmaßnahmen 


IV. Kosten: 


Ein Entwrfsplan, in dem die nach den Festsetzungen des 


Bebauungsplanes mögliche und vorgesehene Bebauung darge- 


stellt ist, wurde dieser Begründung als Anlage nachge- 


heftet. 


+ 	 Siehe 5 9 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes (BB~uG) vom 2 3 .  

Juni 1960 (BGB~.I S. 341). 



I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 


"Tuttmannstraße/Kapitelacker" durch einen braunen 


Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt ein Gebiet nördlich der Tuttmann- 


straße zwißchen der Straße Kapitelacker und der Be- 


sitzung Twentmannstraße Nr. 6 A - 12 A sowie das 
Grundstück zwischen Twentmannstraße und der Besitzung 

Tuttmannstraße Nr. 41. 


11. Allgemeines 


Das städtische Gelände nördlich der Tuttmannstraße/ 


Twentmannstraße ist für den Wohnungsbau für Sanierungs- 


betroffene und für die Errichtung einer Volksschule 


vorgesehen. Es können hier in 11- und 111-geschossigen 


Häusern 62 Wohnungseinheiten geschaffen werden. 


Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind in ausreichender 


Anzahl ausgewiesen. Außerdem können noch einige Garagen 


auf den Grundstücken östlich der Aufschließungsstraße 


zugelassen werden. Weiter ist ein privater Kinderspiel- 


platz und auf dem Schulgrundstück ein Tummel- und Jugend- 


fußballplatz eingeplant. Diese Anlagen sind überwiegend 


im nördlichen Teil des Verfahrensgebietes vorgesehen, da 


hier der Untergrund für eine Bebauung nicht geeignet ist. 


111. Bodenordnungsmaßnahmen 


Sollte sich der zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 


erforderliche Grunderwerb nicht auf freiwilliger Basis 


durchführen lassen, ist beabsichtigt, von der im fünften 


Teil des Rundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGB~.I S. 341) 

aufgeführten Maßnahme Gebrauch zu machen. 


IV. Kosten 


Die der Stadt durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes 


entstehenden voraussichtlichen Kosten, die nicht durch öffent- 




liehe Beiträge gedeckt werden, wurden überschläglich 


ermittelt und betragen für 


a) Aufschließung 18.000,-- DM 


b) Bodenordnung (~reistellung) Il.ooo,-- DM 


C) Verkehrsverbesserung 8l.oo0,-- DM 


Summe llo.ooo,-- DM 


Kosten für die vorgesehene Schule mit Turnhalle und Sport- 


platz sind nicht angegeben, da hierfür noch keine verbind- 


liche Planung vorliegt. 


Essen, den 30. Oktober 19 4
8-

Amt für Bodenordnung 


Baudirektor 


Dez. 
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Die Bekanntvachung gemäfi 1.2 d e s  Bunde. ;baugesetzes  ;:om 
' 1 7(.,. 1 j c i o  (DGR~.I S. ~ . ! l l )  i s t  in? Arntst l la t t  cle? S t a d t  

'::;:;e:? N r .  50 vorri : G .  Dere!iibcl. 1.965v e r ö f l l r l i t l i c ! ~ t  worden.  

D i rne  Cegründun; i i e ~ te'c 2 0 .  Dezernbe~146yj a f f e n t l i c h  

a u s .  

" a s s e n ,  den  2 0 .  Dezember 1965 



Mit  @clsid,fouf die Parorhenrec~frprechunR sind die 
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Ersen,den 7 März  1979 




